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1. Allgemeines  
 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss, rechtliche Grundlagen 
 
 Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 Holstenstraße/Stintgraben für das Gebiet, 

das begrenzt wird im Norden durch die Flurstücke 62/45 u. 62/230 jeweils der Flur 1, 
Gemarkung Eiderstede  (Haffkamp 14 u. 16a), im Osten durch die Flurstücke 63/1, 
64/157 u. 64/154 jeweils der Flur 1, Gemarkung Eiderstede (Holstenstrasse 35 u. 35a), 
im Süden durch die Holstenstrasse und im Westen durch das Flurstück 63/4, der Flur 
1, Gemarkung Eiderstede, und im übrigen durch den ‚Stintgraben’, erfolgt auf der 
Grundlage des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 18.08.2005.  
 
Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1997, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes  vom 
24.06.2004 (BGBl. I S. 1359) sowie der Landesbauordnung (LBO) i.d.F. v. 10.01.2000, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.06.2004 (GVOBl. Sch.-H. S. 153), und dem § 21 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Es gilt die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) i.d.F. v. 23.01.1990, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes v. 
22.04.1993. 

 
 
 
1.2. Räumlicher Geltungsbereich, Größe und Standort in der Gemeinde sowie vorhandene 

Nutzung 
 
 Die Ortsentwicklung der Gemeinde Bordesholm erfolgte beidseitig der Landesstraße (L 

318), die das Gemeindegebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert. Es sind dadurch zwei 
gleichbedeutende Ortsteile entstanden: die Klosterkirche und der Bordesholmer See 
dominieren den Teil westlich der L 318, in dem auch die Verwaltungsakademie ange-
siedelt ist; auf der östlichen Seite befinden sich Bahnhof, Bahnhofstraße (Einkaufsstra-
ße), Gemeinde- u. Amtsverwaltung und Schulen. Die wohnbauliche Entwicklung erfolg-
te zwar in beiden Ortsbereichen, in jüngerer Zeit jedoch vermehrt im östlichen Gemein-
deteil. 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 37 befindet sich in dem Ortsteil öst-
lich der L 318, und dort östlich des Stintgrabens und nördlich an der Holstenstraße. Er 
wird im Westen unmittelbar  von der Niederung des Stintgrabens und im Osten von der 
Bebauung an der Holstenstraße begrenzt. Es handelt sich um die Flurstücke 63/6 und 
63/7 teilw. . 
Die überplante Fläche umfasst ca. 0,65 ha und ist nur an der Holstenstraße mit einem 
Einfamilienhaus bebaut. Die mittelbar östlich angrenzende Bebauung besteht aus ei-
nem ortsuntypischen L-förmigen bis dreigeschossigen Gebäude. 

 

 
 
1.3 Aufgabe, Anlass, Erfordernis sowie Ziel und Zweck der Planung 
 
 Die Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitpläne sind den Zielen der 
Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 3, 4 BauGB). 
Die Bauleitpläne ‚Flächennutzungsplan’ (vorbereitender Bauleitplan) und Bebauungs-
plan (verbindliche Bauleitplanung) sind die Steuerungsinstrumente der Gemeinde für 
die gewollte städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes. 
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Ein Anlass dieser Bebauungsplanaufstellung ist, die städtebauliche Entwicklung über 
eine Satzung zu steuern, um hier eine ortstypische Bebauung entstehen zu lassen. 
Ohne diese Satzung könnte unter Anwendung des § 34(1) BauGB eine ortsuntypische 
Bebauung – wie in der mittelbaren östlichen Nachbarschaft geschehen – möglicher-
weise realisiert werden.  
Vor diesem Hintergrund und im Zusammenhang mit der ungebrochenen Nachfrage 
nach innerörtlichen Baugrundstücken für Einzelhäuser, insbesondere aber auch mit 
Hinblick auf die Bevölkerungsstruktur, jüngeren Familien arbeitsplatznahe Grundstücke 
anbieten zu können, um diese in der Gemeinde zu halten bzw. dort ansässig werden 
zu lassen, hat die Gemeinde beschlossen, für die v.g. Fläche den Bebauungsplan Nr. 
37 aufzustellen.   
 
Ziel der Planung ist ein behutsames Einfügen dieser neuen Bebauung in die vorherr-
schende prägende Nachbarschaftsbebauung unter Berücksichtigung des § 1 BauGB.  
Insbesondere § 1 Abs. 5 sowie Abs. 6 Nrn. 2 und 3 wird mit dieser Planung Rechnung 
getragen, da diese innerörtliche Bebauung die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bevölkerungsstrukturen fördern wird.  
§ 1 Abs. 6 Nrn. 4 und 7 BauGB wird insofern nachgekommen, als durch die Umwand-
lung der tiefen Gartenflächen in diesem Ortskernbereich zu einer Wohnbebauung mög-
liche Baubegehrlichkeiten, die sich sonst auf den Ortsrand richten würden, auf diesen 
innerörtlichen Standort umgelenkt werden können. Diesbezüglich hat eine Abwägung 
gem. § 1(7) BauGB im Bauausschuss und in der Gemeindevertretung stattgefunden.  
 

 
1.4.  Umweltprüfung und Umweltbericht 
 
1.4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Gemäß §§ 1 und 1a sowie 2 und 2a BauGB ist zu einem Bebauungsplan eine Umwelt-
prüfung (UP) durchzuführen, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht (UB) dokumen-
tiert werden. Mit diesen Arbeiten wurde der Freischaffende Landschaftsarchitekt H. 
Klapper, 24113 Molfsee,  beauftragt. Dieser Umweltbericht bildet einen gesonderten 
Teil der Begründung (Teil 2).  

 
1.4.2  Scoping 

Das Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB dient als - so genanntes - Scoping, in dem den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit gegeben wird, sich 
zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die-
ses Verfahren hat die Gemeinde mit dem Schreiben vom 28.12.2005 durchgeführt und 
zur Stellungnahme aufgefordert. 

 
1.4.3 Prüfgegenstand 

 
 In der UP werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-

bens auf die einzelnen Schutzgüter ermittelt und im UB beschrieben sowie bewertet. 
Da die Umweltprüfung gemäß neuem BauGB auch die Vorgaben der Projekt-UVP-
Richtlinie abdeckt, tritt eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Bauleitplanung als 
Verfahren nicht mehr in Erscheinung.  
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen, planerische Vorgaben 
 
2.1 Landesraumordnungsplan 1998 und Regionalplan für den Planungsraum III, Fort-

schreibung 2000 
 Im Zuge der Raumordnung und Landesplanung werden der Entwicklungsrahmen und 

die Entwicklungsbereiche für die Städte und Gemeinden vorgegeben. 
 Im Regionalplan für den Planungsraum III, Technologie-Region K.E.R.N. Fortschrei-

bung 2000, wird der Gemeinde Bordesholm eine örtliche Funktion als Unterzentrum 
zugewiesen. Bordesholm ist eine amtsfreie Gemeinde und Sitz des Amtes Bordesholm-
Land. Die angrenzenden Gemeinden Wattenbek und Brügge nehmen aufgrund ihres 
baulichen Siedlungszusammenhanges mit Bordesholm an der Entwicklung des Unter-
zentrums teil. Dies bedarf einer engen Abstimmung (interkommunale Vereinbarungen). 
Eine dringliche Aufgabe der Gemeinde besteht in der Ausbildung einer attraktiven und 
verkehrsgerechten, der Bedeutung eines Unterzentrums angemessenen Ortsmitte.  

 Die zukünftige städtebauliche Entwicklung stößt mangels Flächenreserven im Gemein-
degebiet von Bordesholm zunehmend an ihre Grenzen. Die Entwicklungspotentiale des 
Zentralortes liegen südlich von der Ortslage in den Nachbargemeinden Brügge, Wat-
tenbek und Hoffeld (vgl. Regionalplan III, S. 49).  

 Laut v.g. Regionalplan sind der Gemeinde Bordesholm als äußerem Siedlungsschwer-
punkt auf der Siedlungsachse Zentraler Bereich Kiel-Westufer – Molfsee – Flintbek – 
Bordesholm (mit Wattenbek und Brügge) noch Entwicklungsmöglichkeiten für den 
Wohnungsbau gegeben, die langfristig im Süden des Gemeindegebietes zusammen 
mit der Gemeinde Wattenbek zu sehen sind. 
Vor diesem Hintergrund ist - neben den v.g. Entwicklungspotentialen - eine bauliche 
Nutzung von innerhalb der bebauten Ortslage verfügbaren Flächen von besonderer 
Relevanz. 

 Entsprechend den Zielen der Landesplanung soll die planerische Vorsorge für den 
Wohnungsbau in Gemeinden, die Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung sind, mög-
lichst 20 % des Wohnungsbestandes Anfang 1995 im Planungszeitraum bis 2010 
überschreiten (vgl. Ziff.  7.1(4) 2. Abs. Landesraumordnungsplan 1998). 

 
 Für die Gemeinde Bordesholm stellt sich die Wohnungsstatistik wie folgt dar (aus: 

Strukturdaten der Gemeindedatenbank der Landesplanung S.-H.): 

 Wohnungsbestand Anfang1994/95 : 2.891 WE 
 20 % von vorstehend : 578 WE 
 Bereits fertiggestellt bis Ende 2003 : 607 WE 

 Ein Zuwachs von 20 % des Wohnungsbestandes von 1995 wurde demnach bereits 
Ende des Jahres 2003 überschritten, dies entspricht den Zielen des Landesraumord-
nungsplanes, um dem Status eines Unterzentrums weiterhin gerecht zu werden. Sei-
tens der Gemeinde ist aber weiterhin die planerische Vorsorge für weitere Wohnbauflä-
chen zu treffen, um den Zielen der Landesplanung gerecht zu werden. 

 
 
2.2 Landschaftsplan 
 
 Im Landschaftsplanes der Gemeinde, festgestellt am 06.04.2000, ist der B-Plan-

Bereich teilweise als Grünfläche und als Wohnbaufläche dargestellt . 
 
2.3 Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungsplan 
 
 Der im Jahre 2000 wirksam gewordene Flächennutzungsplan der Gemeinde Bor-

desholm stellt die Fläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 37 über die 
Hälfte als Grünfläche sowie den östlichen Teil als Wohnbaufläche dar.  
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 Bedeutung für diese Bebauungsplanung: 

 Gemäß § 8(2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. 

 Da der Flächennutzungsplan – wie vor beschrieben - den Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes zu einem großen Teil als Grünfläche darstellt, ist dieser in einer 2. Än-
derung den Zielen dieses Bebauungsplanes entsprechend  anzupassen.   

 Die Durchführung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in einem Parallel-
verfahren gem. § 8(3) BauGB vorgenommen. 

 

 
3. Städtebauliche Konzeption 
 
3.1 Grundzüge der Planung  

Ortsplanerisches Ziel dieser Planung ist eine städtebauliche Rahmenfassung der 
„Stintgrabenniederung“ durch eine in ihren Strukturen ortstypische Bebauung unter Er-
halt des Naturraumes des Stintgrabens. Die Erschließung der Grundstücke ist insbe-
sondere auch zur Offenhaltung des Naturraumes an der Holstenstraße an der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze geplant. Die strenge Festsetzung einzelner Baufelder (Bau-
grenzen/Baulinien) an dem östlichen Erschließungsweg ist dem Ziel der Staffelung der 
Gebäude geschuldet und lässt dadurch ausreichend Raum zur Stintgrabenniederung. 
Der vorhandene Baumbestand an der Holstenstraße bleibt erhalten.  

 
3.2 Anzahl der möglichen Hauseinheiten  

Durch den Bebauungsplan wird die Grundlage für 5 Baugrundstücke (incl. des vorhan-
denen Bestandsgrundstückes) für Einzelhäuser planungsrechtlich vorbereitet, die zur 
Deckung der vorhandenen Nachfrage kurzfristig realisiert werden sollen. 

 
4. Festsetzungen des Bebauungsplanes  
 
4.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

 Unter dem Aspekt einer nachfragegerechten baulichen Nutzung sowie in Anlehnung an 
die für diesen Bereich Bordesholms typischen Nachbarschaften, die eine allgemeine 
Wohnnutzung aufweisen, wird auch der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes als 
allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO ausgewiesen, wobei die ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen nach § 4(3) BauNVO aus infrastrukturellen und nutzungs-
ökonomischen Gründen ausgeschlossen werden. Die nicht zulässigen Nutzungsarten 
der ansonsten gem. § 4(2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen werden im Teil B 
- TEXT - Ziff. 1 festgesetzt .  

 Gem. § 4 Abs. 1 BauNVO dienen allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen; 
allgemein zulässig sind nach § 4 Abs. 2 BauNVO: 

 1. Wohngebäude 
 2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- u. Speisewirtschaften so-  
     wie  nicht störende Handwerksbetriebe 
 3. Anlage für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche  Zwecke  

 Nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig: 
 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 3. Anlagen für Verwaltungen 
 4. Gartenbaubetriebe 
 5. Tankstellen. 
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 Auf der Grundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2, und dort nur 
‚nicht störende Handwerksbetriebe’, sowie die nach 4 Abs. 2 Nr. 3, und dort nur  ‚Anla-
gen für sportliche Zwecke’, nicht zulässig . Des weiteren ist die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO zulässige Nutzung‚ der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und 
Speisewirtschaften’ nicht  zulässig. (s. TEXT Ziff. 1).  

 Darüber hinaus sind auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 
Nrn. 1 bis 5 vorstehend genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes, da mit der Bestimmung als WA-Gebiet die gewollte 
Nutzung dokumentiert wird. 

 
Der Ausschluss v.g. Nutzungen wird damit begründet, dass mit Ausweisung dieses 
Wohnbaugebietes eine Stärkung der Wohnfunktion in der Gemeinde nur durch Aus-
weisung von möglichst vielen Grundstücken für eine Bebauung mit Wohnhäusern zu 
gewährleisten ist; der Wohnbedarf in der Gemeinde in den kommenden Jahren wird 
dadurch größtenteils gedeckt. Durch Ansiedlung v.g. Betriebe und Nutzungen wäre mit 
einer Verdrängung von Wohnnutzung zu rechnen. Insbesondere flächenintensive Be-
triebe wie Erwerbsgärtnereien sind daher auszuschließen. Zudem wären bei der vor-
gesehenen Erschließung Folgeprobleme durch Kundenverkehr, durch Mangel an 
Parkplätzen und durch Immissionsbelastungen zu erwarten. Bei Tankstellen wäre 
durch den Tag- und Nachtbetrieb mit erheblichen Lärmbelästigungen für die angren-
zende Wohnnutzung zu rechnen, so dass die Wohnruhe im Gebiet, ein entscheidendes 
Kriterium bei der Beurteilung der Wohnumfeldqualität, nicht mehr gewährleistet werden 
könnte. 
Auch Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen. Aufgrund der häufig zu beobach-
tenden Verwahrlosung des Umfeldes solcher Einrichtungen sowie der damit einherge-
henden nächtlichen Ruhestörungen sind diese in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Wohngebäuden aus städtebaulicher Sicht unter dem Aspekt der Konfliktvermeidung 
und des Nachbarschaftsschutzes nicht vertretbar. (s. Teil B: TEXT Ziff. 1) 
Der  Nutzungscharakter eines „Allgemeinen Wohngebietes“ gem. § 4 BauNVO bleibt 
auch bei v.g. Nutzungsausschlüssen erhalten, da sich die verbleibende zulässige Nut-
zungsvielfalt von einer WR-Nutzung gem. § 3 BauNVO deutlich unterscheidet. 

 
Durch v.g. Festsetzungen wird die angrenzende bereits vorhandene allgemeine Wohn-
nutzung weiter gestärkt und dauerhaft für eine Wohnnutzung gesichert.  
 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung und Bauweise, (§ 9 Abs. 1 Nrn. 1, 2, BauGB i.V.m. §§16-
22 BauNVO) 

In Anpassung an die vorhandene Bebauungsstruktur im Umfeld des Planbereiches ist 
ein behutsames Einfügen der Neubebauung durch nachfolgende Festsetzungen zum 
baulichen Umfang der künftigen Gebäude gewährleistet: 

Festgesetzt werden: 
 - nur Einzelhäuser zulässig ( § 22 BauNVO) mit  

 maximal zwei Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB), wobei die zweite Wohnung nur 
in dem zweiten Vollgeschoss zulässig ist (§ 9 Abs. 3 BauGB); einer Ausnahme kann 
seitens der Gemeinde z.B. für gehbehinderte Mitbewohner zugestimmt werden, um 
die 2. Wohnung im 1. Vollgeschoss zu erreichen; 

 - maximal 2 Vollgeschosse zulässig ( § 20 BauNVO); 
 - maximale Gebäudehöhe (§ 18 BauNVO):  

 - für die überbaubare Grundstücksfläche mit Bestand: 10,00 m über dem festgesetzten  
Höhenbezugspunkt , 

- für die neuen überbaubaren Grundstücksflächen: 9,00 m über den festgesetzten Hö-
henbezugspunkt, 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Bordesholm Seite - 6 - 

  /... 

- maximale Traufhöhe nur bei den neuen überbaubaren Grundstücksflächen: 
 im Westen max. 4,50 m , im Osten max. 6,00 m über dem festgesetzten Höhenbe-

zugspunkt (bei einer Gesamtgebäudehöhe von 9,00 m); 
 - geneigtes Dach mit einer Neigung zwischen 20° und 40°, 
 - maximale Gebäudegrundfläche  (§ 19 BauNVO) : 
  170 m² pro Einzelhaus (Bestandsgrundst.) bzw. 100 m² (neue Grundst. Nrn. 2-5)) 

- überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO): 
einzelne Baufenster durch Baugrenzen sowie Baulinien auf der Ostseite . 
 
 

Begründung v.g. Festsetzungen: 

Dem Planungsziel und der überwiegenden Bebauung der Umgebung entsprechend 
wird eine Bebauung für Einzelhäuser (E) ausgewiesen, mit Gebäudegrundflächen von 
max. 170 m² (Gebäude an der Holstenstraße) bzw. 100 m² für die zurückliegende Be-
bauung (Nrn. 2 – 5), bei einer maximal zweigeschossigen Bauweise (II), die eine fami-
liengerechte Grundrissplanung ermöglicht.  
Die maximale Gebäudehöhe (GH) ist mit max. 10,00 m  für das Grundstück direkt an 
der Holstenstraße sowie max. 9,00 m für die Grundstücke Nrn. 2 - 5 über dem jeweili-
gen Höhenbezugspunkt festgesetzt worden. Die v.g. Festsetzungen entsprechen somit 
den Gebäudecharakteren der unmittelbaren Nachbarschaft.  
Um der städtebaulichen /landschaftlichen Topographie am Stintgraben Rechnung zu 
tragen, erfolgt eine Modifizierung der Baukörper der Grundstücke Nrn. 2 – 5 derart, 
dass die Westtraufe zum Stintgraben auf das Maß von 4,50 m reduziert wird, welches 
der Traufhöhe eines eingeschossigen Gebäudes mit hohem Drempel entspricht; die 
Traufhöhe der Ostseite wird als maximale Höhe von 6,00 m zulässig sein. Durch die 
unterschiedliche Traufhöhenfestsetzung ergibt sich ein asymmetrisch geneigtes Dach , 
welches sich optisch dem westlich anschließenden freien Naturraum anpasst.  
 
Neben der Steuerung der Höhenentwicklung aus v.g. städtebaulichen Gründen, kön-
nen hierdurch auch Verschattungen der Gebäude untereinander durch zu große Hö-
henunterschiede verhindert und so im Sinne der Konfliktvermeidung planerisch vorge-
beugt werden. Durch die Begrenzung der Gebäudehöhen werden außerdem die Ein-
griffe in das Ortsbild weitestgehend minimiert (s. textliche Festsetzung, Ziffer 3.1 ). 
In Verbindung mit v.g. Reglementierung ist auch die vorgegebene maximale Höhe des 
Erdgeschoss-Fertigfußbodens (OKFF) zu sehen, die nur maximal 0,50 m über den je-
weiligen in der Planzeichnung dargestellten Höhenfestpunkten zulässig ist. Diese Fest-
setzung verhindert eine Bebauung, die durch ´Herauswachsen´ eines Kellergeschos-
ses aus dem natürlichen Geländeniveau optisch wie eine zweigeschossige Bebauung 
wirkt und damit aufgrund der Baumasse aus der ortsbildtypischen Wohnbebauung her-
ausfallen würde (TEXT Ziff. 3.2). 

 

 
4.3 Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 

BauNVO) 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen mittels Baugrenzen , innerhalb 
derer sich die zukünftigen Gebäude bewegen können, erfolgt unter Beachtung der vor-
gesehenen Grundstückszuschnitte und der Abstandsflächenregelung gem. LBO.  

 Bei den überbaubaren Grundstücksflächen der Grundstücke Nrn. 2 – 5 wird auf der 
östliche Seite eine Baulinie festgesetzt, auf der das zukünftige Gebäude errichtet wer-
den muss, um die angestrebte Staffelung zu realisieren.  
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4.4.  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Im Zusammenhang mit der v. g. Bebauungsstruktur wird auf der rechtlichen Grundlage 
des § 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB die Zahl der zulässigen Wohnungen je Einzelhaus auf zwei 
begrenzt (s. TEXT Ziff. 2). Durch diese Festsetzung wird eine bauliche Verdichtung im 
Nachhinein verhindert, so dass die für das neue Wohngebiet kalkulierten und realisier-
ten Infrastrukturmaßnahmen (Wegebau und Parkplätze, Dimensionierung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen etc.) auch zukünftig ausreichend sein werden. Aus v.g. städte-
baulichen Gründen ist die zweite Wohnung nur im 2. Vollgeschoss zulässig (§ 9 Abs. 3 
BauGB). Hierdurch ist eine sog. Einliegerwohnung, z.B. für generationsübergreifendes 
Wohnen, zulässig; eine Doppelhausbildung mit einer Grundstücksrealteilung ist jedoch 
aus v.g. städtebaulichen Gründen ausgeschlossen. Einer Ausnahme hiervon kann die 
Gemeinde bei besonderen Umständen zustimmen, z.B. bei einer Unterbringung geh-
behinderter Mitbewohner im Hause ist die zweite Wohnung auch im 1. Vollgeschoss 
zulässig. 

Zusammenfassend sind durch die Planung näherungsweise folgende Anzahl von Woh-
nungen realisierbar: 
- 5 Grundstücke x  ca. 1,4 Wohnungen im Mittel  = ca. 7 Wohnungen. 

 Demnach ist insgesamt mit einem Zuwachs von  ca. 7 Wohnungen zu rechnen.  
 
 
4.5. Gestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 92 LBO S.-H.) 

 Dächer: 

Aufgrund der unterschiedlichen Dachformen und Dachneigungen der umgebenden 
Bebauung wird die Dachform als geneigtes (GD) mit einer Dachneigung zwischen 20° 
und 40° vorgegeben. In Verbindung mit der maximal zulässigen Gebäudehöhe von 
10,0 bzw. 9,00 m und einer maximal zweigeschossigen Bauweise ist ein höhenmäßi-
ges Einfügen der neuen Bebauung gewährleistet. Erfahrungsgemäß sind die Dachflä-
chen, insbesondere auch in der Fernbetrachtung, von besonderer Bedeutung. Dem-
entsprechend wird die Zulässigkeit der Dachdeckung auf Pfannendeckung beschränkt. 
Glänzende Dachpfannen sind wegen der störenden Reflektionen, die sie erzeugen, 
nicht zulässig. Solaranlagen sind aus ökologischen Gründen zulässig. Firstrichtungen 
werden nicht festgesetzt, so dass eine private Abwägung zwischen optimaler energeti-
scher Besonnung und/oder „Gartennutzungs-Besonnung“ freiwillig vorgenommen wer-
den kann; die überbaubaren Flächen, durch Baugrenzen festgesetzt (Baufenster), las-
sen v.g. Abwägung zu.  
Um harmonische Gebäude- bzw. Dachproportionen (Verhältnis Dachgaube zur Dach-
fläche) zu gewährleisten, werden die Größen und die Abstände von Dachgauben zu 
den Ortgängen auf ein Mindestmass von 2,00 m festgesetzt (s. TEXT Ziff. 4.4). 

  
 Fassaden: 

 Die Gemeinde beabsichtigt, die Gestaltungsfreiheiten der zukünftigen Bauherren so 
wenig wie möglich einzuschränken. Da ein wesentliches Planungsziel dieses Bebau-
ungsplanes die behutsame - auch in visueller Hinsicht - Einfügung i.S.d. § 34(1) BauGB  
dieses neuen Baugebietes in die unmittelbare Nachbarschaft ist , deren vorherrschen-
de und prägende Fassadengestaltung Putz und Sichtmauerwerk sind, wird lediglich 
festgesetzt, dass, analog der vorherrschenden und prägenden Fassaden der Nachbar-
schaft, mindestens 60 % der fenster- und türlosen Flächen in Sichtmauerwerk bzw. 
Putz auszuführen sind. Somit verbleiben die restlichen 40 % v.g. Flächen zur freien 
Gestaltung. Konstruktive Holzhäuser (d.h. Tragwerk) sind mit v.g. Festsetzung somit 
nicht ausgeschlossen. 
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4.6 Sonstige Festsetzungen 
 

- Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft im nördlichen Geltungsbereich gem. § 9(1)20 BauGB als Aus-
gleichsfläche im nördlichen Geltungsbereich. 

- Die Fläche unmittelbar östlich an den Stintgraben angrenzend wird zum Schutz des 
Stintgrabens als 10 m tiefe Fläche ebenfalls als Maßnahmefläche gem. § 9(1)20 
BauGB ausgewiesen; diese Fläche dient jedoch nicht als Ausgleichsfläche (s. Um-
weltbericht). 

- Die vorhanden Bäume an den Geltungsbereichsgrenzen und in der Stintgrabenniede-
rung werden gem. § 9(1)24b  BauGB als zu erhalten festgesetzt. 

- Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9(1)12 BauGB : ein Müllgefäßstandplatz wird 
an der Holstenstraße westlich des vorhandenen Gebäudes (Grundst. Nr. 1) festge-
setzt s. auch Pkt. 8.4 der Begründ.). 

- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche am östlichen Geltungsbe-
reichsrand gem. § 9(1)21 BauGB zur Erschließung der Grundstücke , s. auch Pkt. 7.1 
der Begründ.).  

 
 

5. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
 Die Emissionen aus dem Fahrverkehr der Holstenstraße werden die Orientierungswer-

te der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – für allgemeine Wohngebiete von 55 
db(A) tags und (45) db(A) nachts nicht überschreiten. 

 
 
 
6. Grünordnung (§ 1 a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG und § 7 LNatSchG)  
 

Die Gemeinden sind gem. § 6 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein 
(LNatSchG) verpflichtet, auf der Ebene des Bebauungsplanes einen begleitenden 
Grünordnungsplan (GOP) aufzustellen, wenn durch die Aufstellung, Änderung oder Er-
gänzung eines Bebauungsplanes Natur und Landschaft erstmalig oder schwerer als 
nach der bisherigen Planung beeinträchtigt werden können. Die Inhalte ergeben sich 
aus § 6a LNatSchG. 
Für diesen Bebauungsplan ist die Aufstellung eines Grünordnungsplanes nicht erfor-
derlich, da die Fläche des Geltungsbereiches weniger als 2 ha beträgt,  
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für den durch diese Planung vorgenommenen Eingriff in 
Natur und Landschaft bzw. für die neu versiegelten Flächen wird in den Umweltbericht 
eingestellt. Entsprechende Kompensationsmaßnahmen werden dort aufgezeigt (s. Teil 
2 Umweltbericht).  

 
 
7. Erschließung 

 
7.1 Fahrverkehr 
 Der Planbereich grenzt direkt an die Holstenstraße an, so dass die Grundstücke direkt 

von dort aus mittels eines im vorderen Teil 3,2 m und im hinteren Teil 5,00 m breiten 
privaten Wohnweges mit öffentlichen Rechten erschlossen werden.  

 
7.2 Privater ruhender Verkehr 
 Die privaten Stellplätze sind auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen. Die Stell-

platzfläche pro Einzelhaus muß eine Größe von mind. 25 m² umfassen, damit auch das 
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sog. „Zweitauto“ auf dieser Fläche abgestellt wird, um nicht öffentlichen Parkraum in 
der Holstenstraße in Anspruch zu nehmen. Für die zulässige zweite Wohneinheit ist 
analog Vorgenanntem eine weitere Stellplatzfläche von mindestens 12,5 m² ebenfalls 
auf dem Grundstück herzustellen. Aus ortsgestalterischen Gründen sind auf v.g. Stell-
platzflächen Überdachungen (Carports) und/oder maximal eine (einzige) Garage für bis 
zu maximal 2 Stellplätzen zulässig (s. Teil B: TEXT Ziff. 7).  

 
 
 
8. Ver- und Entsorgung 
 
8.1 Wasserversorgung:  

 Die Versorgungsleitungen sind in der Holstenstraße bereits vorhanden, so dass die 
Neuanlagen in der Planstraße dort direkt angeschlossen werden können. Die Trink- 
und Brauchwasserversorgung erfolgt über eine Frischwasserringleitung aus dem Netz 
der Versorgungsbetriebe Bordesholm. 

 Die Versorgung mit Löschwasser wird durch vorhandene Unterflurhydranten im Verlauf 
v.g. Straße sichergestellt.  

 
8.2 Energieversorgung: 

 Träger der Elektrizitätsversorgung sind die v.g. Versorgungsbetriebe; Versorgungslei-
tungen sind vorhanden.  

  
8.3 Schmutz- und Regenwasser: 

 Das Schmutzwasser der neuen Bebauung wird an die vorhandene Schmutzwasserka-
nalisation im rückwärtigen Grundstücksbereich (innerhalb der Fläche F1) im freien Ge-
fälle angeschlossen; diese Leitung ist ausreichend dimensioniert. Der weitere An-
schluss der Kanalisation erfolgt an das örtliche Klärwerk des AZV Bordesholmer-Land.  

 Das Regenwasser (unbelastete Oberflächenwasser) wird über die Einleitstelle 7 der 
Gemeinde Bordesholm oder über eine neue Einleitstelle in den Stintgraben abgeführt. 
Die notwendigen Genehmigungen werden hierfür fristgerecht beantragt. 

 Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung bzw. –ableitung durch Kellerdrainagen sollte 
wenn möglich vermieden werden. Desweiteren ist hierfür eine Erlaubnis einzuholen. Es 
sollte bei hohen Grundwasserständen, wenn möglich auf den Bau von Kellern verzich-
tet oder der Bau einer sog. „Wanne“ (Wasserundurchlässiger Beton) bevorzugt werden. 

 
8.4 Abfallentsorgung 

 Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß Satzung durch die Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde (AWR). (Eine positive Stellungnahme der AWR hinsichtlich der Erschlie-
ßung liegt bereits vor). Ein Abfallbehälter-Standortplatz wird an der Holstenstraße fest-
gesetzt, so dass die Entsorgungsfahrzeuge nicht die private Wegefläche benutzen 
müssen. Die Gefäßbringepflicht der zukünftigen Anwohner soll grundbuchlich gesichert 
werden.  

 

9. Nachrichtliche Übernahmen 
 
 Gem. § 9 Abs. 6 BauGB sind nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Fest-

setzungen in den Bebauungsplan zu übernehmen. Entsprechend wird der 50 m breite 
Gewässerschutzstreifen nach Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), dort § 11, in der 
Planzeichnung dargestellt.  
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 Für den Gewässer- u. Bodenverband ist ein 5 m tiefer Pflegestreifen östlich des Stint-
grabens eingetragen.  

 
10. Altlasten 

 Es sind keine Altlasten, Altablagerungen oder altlastenverdächtige Flächen innerhalb 
des Geltungsbereiches bekannt.  

 
11. Bodenordnende Maßnahmen 

 Bodenordnende Maßnahmen werden auf privatrechtlicher Basis vorgenommen.  
 
12. Wesentliche Auswirkungen dieser Bauleitplanung 
 
12.1 Umweltauswirkungen: 

 Die allgemeinen Umweltauswirkungen sind gering, da die zulässige Grundfläche 
incl. sonstiger versiegelbarer Flächen dieses Bebauungsplanes lediglich 570 m² 
Grundfläche x 1,5 (incl. zusätzl. Versiegelung) = ca. 855 m² beträgt.  

 Bezüglich allgemeiner Umweltbelange siehe den Teil 2, Umweltbericht, der gem. § 
2a Abs. 2 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung bildet. 

 
12.2 Auswirkungen auf vorhandene allgemeine Infrastrukturen 

12.2.1 Kindergärten und Schulen 
 Das Kindergartenplatzangebot sowie die Schulkapazitäten sind zur Zeit gut ausge-

lastet.  Aufgrund der geringen Anzahl der aus dieser Neubesiedelung zu erwarten-
den Kinder ist eine Neuaufnahme ohne Engpässe möglich . 

12.2.2 Sonstige soziale und kirchliche Einrichtungen 
 V.g. Einrichtungen sind z.Zt. sehr gut ausgelastet. Die neue Planung wirkt sich auf-

grund der Geringfügigkeit des Umfanges der Neubebauung nicht  aus .  

12.2.3 Sport- und Freizeiteinrichtungen 
 Sport- und Freizeiteinrichtungen sind in der Gemeinde ausreichend vorhanden.  

12.2.4 Sonstige Bedarfseinrichtungen (Läden) 
 Einrichtungen für den täglichen Bedarf und sonstigen Bedarf sind in ausreichender 

Anzahl an der Gemeinde Bordesholm vorhanden.  

12.3 Straßen und Wege 
 Die Planung wirkt sich aufgrund der geringfügigen Zunahme an PKW-Verkehr nur 

unmerklich auf die vorhandene Holstenstraße aus.  

12.4 Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Leitungen und Kanäle) 
 Vorgenannte vorhandene Einrichtungen sind in ausreichender Kapazität vorhan-

den.  
 
12.5 Zusammenfassung 
 
 Die wesentlichen Auswirkungen aus dieser Bauleitplanung sind im Umfeld der 

Neubebauung sehr gut kompensierbar, so dass das Bauvorhaben eine positive 
städtebauliche Entwicklung dieses Bereiches Bordesholms darstellt.  

 
13. Kosten für die Gemeinde  
 
 Erschließungskosten und sonstige Kosten fallen für die Gemeinde durch diese Planung 

nicht an.  
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Der nachfolgende Umweltbericht (Teil 2) bildet einen gesonderten Teil der Begründung (§ 2a 
BauGB n.F)  
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Gebilligt durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2006 
Bordesholm, den........................... 
 
Gemeinde Bordesholm 
- Der Bürgermeister -        Siegel 

 

 


